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	Fachabteilung 1B
An die
Verbindungsstelle der Bundesländer
beim Amt der NÖ Landesregierung
Postfach 35
Schenkenstraße 4
1010 Wien
                                                                         per Mail
E-Mail: vst@vst.gv.at
	(
Informationstechnik

Bearbeiter: Dr. Josef Stögerer
Tel.:
0316/8774053
Fax:
0316/877-802417
E-Mail: fa1b@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

	GZ: 
	FA1B – B1.20-21440/2005-7
	     
	     
	Graz, am 28. Juli 2005

	Ggst.:
	E-Government, AG Kommunikationsarchitektur – Handbuch Diakritische Zeichen – Stellungnahme

	Bezug:
	Schreiben vom 14.07.2005, VST 1712/182


Zum übermittelten Vorschlag wird seitens des Landes Steiermark wie folgt Stellung genommen:

Der vorliegende Entwurf stellt eine gute Ausgangsbasis dar, die Behandlung von diakritischen Zeichen in der öffentlichen Verwaltung zu vereinheitlichen. Diese Vereinheitlichung ist nach Ansicht des Landes Steiermark auch dringend erforderlich, um den elektronischen Datenaustausch zwischen den Gebietskörperschaften und die automatische Verarbeitung von Information zu ermöglichen.  

Der Vorschlag ist sehr umfassend recherchiert und ist von seinen grundsätzlichen technischen Aussagen her korrekt. Er enthält allerdings eine Reihe von missverständlichen, ungenauen oder falschen Formulierungen, wie die folgenden Beispiele zeigen:
· Seite 15 (Normalisierung): „… Diese Wahl deckt sich allerdings mit der Mehrheit der Nutzer, die – wie das W3C – die Form C (NFC) bevorzugen.“ Gemeint ist aber: vermutlich „… Diese Wahl deckt sich allerdings nicht mit der Mehrheit der Nutzer, die – wie das W3C – die Form C (NFC) bevorzugen.“

· Beispiel Seite 50 (Oracle): Der Satz „Unicode Unterstützung erstreckt sich auf Felder vom Typ NCHAR, NVARCHAR2 und NCLOB“ ist falsch.

Weiters sind einige Punkte missverständlich bzw. zu grob erklärt, so dass die zugehörige Empfehlung zu verschiedenen Interpretationen führen kann bzw. mehrere Möglichkeiten offen lässt. Beispiele dafür sind: 

· Kapitel 1.2.3 (Dynamisch erzeugte Zeichen und die Normalisierungsformen)
· Behandlung fehlender Zeichen im WGL4 (Seite 68)

Die im rechtlichen Teil geäußerte Meinung, eine Unterscheidung der Handhabung von diakritischen Zeichen zwischen hoheitlicher und privatwirtschaftlicher Verwaltung mache wenig Sinn, kann von der Steiermark nicht nachvollzogen werden.

Es kann aus den rechtlichen Grundlagen im Bereich des Personenstandswesens nicht hergeleitet werden, dass auch in den anderen Bereichen der Hoheitsverwaltung sowie der gesamten Privatwirtschaftsverwaltung die im Handbuch angeführten Maßnahmen getroffen werden müssen. Im Hinblick auf die Kosten, die durch die notwendigen Maßnahmen im Bereich der Umrüstung der Systeme, der Schulung der Bediensteten sowie der Dateneingabe entstehen, kann eine Differenzierung der Vorgangsweise durchaus sinnvoll sein. In diesem Lichte und auch im Hinblick auf eine sukzessive Umstellung wäre es auch sinnvoll, für die gängigen Zeichensätze Standardkonvertierungen zur Verfügung zu stellen.
Es wird daher angeregt, den Vorschlag in einer nächsten Version zu präzisieren und zu verbessern. Als Empfehlung ist der derzeitige Vorschlag nicht geeignet.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Steiermärkische Landesregierung

DI Franz Grandits eh.
8010 Graz ( Burggasse 2
DVR 0087122 ( UID ATU37001007 ( Landes-Hypothekenbank Steiermark: BLZ: 56000, Kto.Nr.: 20141005201


